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I 

A. Grundr.,;ätze 

~. Vorbemerkung 

Desintegration inhaltlicher 2usam.m.enhängf auigrund ;:;;hr 
weitgehender Spezialisierung und Anonymi·' ät cer Ent;::c~hei
du11gsproze sse aufgrund verbreiteter Büro~'.rab sieru.,.ri.f:.::3-
tendenzen werden als charakteristisch fÜJ' unFere vor 
Wissenschaft unc Technik gep2 ägte Zeit ai.gesEhen uno 
auch gefürchtet. Die seit 19~·2 bundeswei • eirgeführt ! 

TJeuordnung der Cymna::~i.alen 01:erstufe ver'..ucht im scb üi-
schen Bereich beiden Tendenze.n in den geloteren Grer:i~en 
pädagogisch zu begegnen: durch mehr Autm .. omie. in der 
persönlichen WaLlmöglichkei t einerseits 1·.nd durch e le 
deutlich vorgegEbene Verknüpfung des inhc.:,ltlich Ause ·_n-
anderstrebenden andererseits. Daß dieser Doprelansprlch in 
der praktischen Durchführung nicht ohn.e \:iderspruch .st, 
liegt auf der Hund, und er findet in der anhaltender 
kritischen Diskr.ssion innerhalb und außerhalt der fü;,1des-
:.cepublik seinen beredten Ausdruck. 

Das Land Bremen hat mit der 1\ieuge stal tunp: der Gymna;:; :_alen 
Oberstufe von .Ar.fang an die WahlmöglichkE i ter. (hinsi,:ht-
lich der Quantität als auch der Kombiriie:r·barlrni t der 
Fächer) stark erweitert„ 1'1it einem Angebot von 32 Un-;er-
richtsfächern lj egt es an der Spitze der Bunc:esrepul> ... ik. 
Aber es wurde nj cht nur die Zahl der Fäcter nahezu \'(;r-
doppel t, sonderr. auch herkönmiliche Fächei· wu1den für 
neue Schwerpunkte geöffnet„ Insbesondere wurde durcb 
die EinfÜ...h.rung von Technikfächern in den gymnasialen 
Bildungsgang eir neuer,berufsnaher Erfahrungebereich 
erschlossen. Hierbei handelt es sich nictt urr, einen 
rlodetrend, sondern um die Berücksichtigm:g der Tatsache, 
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II 

·daß der gymnasiale Bildungskanon, der seit r:ahez..i. einem 
Jahrhundert fast un;rerändert blieb, den inha 1 tli\;hen 
Umwälzw1gen unserer Zeit in sein1:;r Fächerzui:: 3.mme:1set-
zung bisher nicht gsnügend nachg :;komrr:.en ist. 

Eine gegenläufige Tendenz, die a1:tf größere V:;rei:1heit-
lichung zielt, liegt zum einen b';gründet :iem ündeu-
tigen Auftrag der obersten Recht:;prechung an die Bund.es-
länder, die Hochsch:llzugangsbedingungen ver{? Leic ibar zu 
machen, zum anderen in der Sorge, daß es ball kei..nerlei 
Überein:~timmung in der Frage eirHr oual.ifizi :;rte.1 Grano·-
bildung mehr geben könnte. 

Nachdem erkennbar wirde, daß die Vereinbaru:n :s de c 
Kultusminister vom 7. Juli 1972 nicht sicher1 ko mte, 
daß 11die Oberstufe P1re gemeinsamr:3 Ge Ftalt in den Ländern 
der Bundesrepublik behält 11 ,sahen sich die Mi J.ist :;r ver-
anlaßt, gemeinsam Gssichtspunkte zur Vereinb3itli..chung 
zu formulieren. Dies konnte nur dann aussicbtsrei..ch seir, 
wenn die Länder sich zum Prinzip der Festleg mg .ron 

Lernzusammenhängen bzw„ Kursfolg(~n verstehen vJÜrden. 

Die Beschlüsse vom 2. Juni '1977 '1 Zur einhei t lich:;n Durcl.-
filhrung der Vereinb3.rung zur Neugestaltung d:;r G;ymnasiaJ.en 
Oberstufe 11 haben veL"bindliche Au;3Wirkungen a.if die Unter-
richtsgestaltung in jedem Bundesland" Iril Ab2~hni et !!Ab-
stimmung der Unterrichtsgestaltuag 11 wird im Punkt; 5 ge-
fordert: nAufsteige:J.de Kurse sind zur Sicher mg der 
gemeinsamen Grundbildung notwendi.g; die AnweJ.dung des 
Prinzipr·. der Seguentialität (ver 3tanden als temp:Jräre 
und curriculare ~FoJ.. ):J) soll bei \.bi turfächeri Tu..'1.il' bei 
der Erfüllung der Mindestbedingu~1gen gewährl:~ist :;t seirL 11 
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DieEer Beschluß der Kultusministerkonferr:mz uurde am 
18. November 19,32 durch einen weiteren e::-gäcJ.:.::;t: 11 Die 
~8infÜhrungsphas1; umfaßt die Jahrgangsstu,~e 'l'i (11/1 

und 11/2) •.• Di..e Qualifikat:"_onsphase be,<;innt einheit-
lich mit 12/1. 11 Eine entsprec~hende t~bera -:bei tung der 
Bremer 11 Rahmenr i.chtlinien ffr:- den Unterr _cht in der 
Gymnasialen Obe:-:stufen wurde nötig. In d ~r vcrändert~n 
Fassung von 1985 berücksicht~gt sie drei-irle~: 

- die Verlängernng der Einführungsphase auf '!in ,Jahr.' 

- die Einbeziehung von 13/2 ~n die HauptJhasc: 

die zwischenz(ütlich gemacl'.ten Erfahrungen mit den 
Rahmenrichtlinien in der FLssung von 1181. 

Weitere in den übrigen Bundec'ländern eingeführte Änderungen, 
die auf eine Stürkung der Grvndbildung z .. eleL, wurden in 
den Bremer Rich-~linien soweit berücksich~~igt, als die 
Vergleichbarkei "1; mit den Zeu§:niBsen ande:,·er Eundesliinder 
nicht beeinträchtigt, andererseits aber die Bremer Kon-
zeption der wah~_möglichkei ten nicht ernstlich in Frage 
gestellt werden durften. 

Der Leitgedanke der überarbeiteten Rahme~i.ricLtlinien ist: 
In der 11. Jahrgangsstufe sind mehr als bisher die Sehüler 
zu berücksichtir;en, die zunächst auf ver~nderte Formen 
ci.es Lernens in cer Gymnasialen Oberstufe systematisch 
vorzubereiten s~:.nd; und in der '13„ Jahrge:~ng8::::tufe siad mehr 
als bisher die f;chüler zu berücksichtiger., die es ver-
stehen sollen~ c:.uch ohne überwiegenc.e AnJ ei tung gezielt 
~;elb ständig wei terzulernen - eine unerläßliche Vorau;;-
setzung u. ao für ein Hochscbulstudium„ i'.US dem oben 
Gesagten ergeberc sich konkrete Folgerungen für die curri-
culare wei tereniwicklung in der Gymnasialen Cber;=;tufe „ 
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2. Zur Ge~taltung der einfÜhrenden und der 
abschließenden Unterrichtsphase 

2. 1 Die einführende Unterrichtsphase (11/1 und '11/2) 

Der Unterricht in der auf ein Jahr verlängerten EinfÜh-
rungsphase dient den vier allgemeinen Zielen: Kompensation 
(Aufarbeiten von Defiziten), der Qualifikation (Sicherung 
im Anwenden von Kenntnissen und Fertigkeiter-), Erweiterung 
(Gewinn neuer Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten) 
und der Orientierung (HinfÜhren auf Anforderungen und 
Lernzusammenhänge in der Hauptphase). 

In der Einführungsphase wird an die KenntniE:se und 
Fertigkeiten angeknüpft, die mit Ab uß df r Klasse "lO 

im Regelfall von den Schülern erwartet werden können. S:i.e 
sind in den Lernerträgen der Sekundarstufe I formuliert 
und den Rahmenrichtlinien als Anhang (Anlage 1) beige-
fügt„ 

Gegenüber den L?rnerträgen der Sekundarstufe I kommen 
der EinfÜhrungsphase der Gymnasialen Oberstufe für 

alle Fächer insbesondere die folgenden Schwerpunkte zum 

Ausdruck: 

- eine stärkere SyEtematisierung der Fertigkeiten und 
Verwendung .fachwissenschaftlich begründeter Methoden 

- höhere Anforderungen an begriffliches Denken 

- größere Eindringtiefe in behandelten Stoffgebiete 
durch eine größere Belesenheit der Schüler und ggf e 

durch erweiterte Praxisanteile 

- eine größere Selbständigkeit in der 
Auf gaben 

sung von 

- ein weiter gefestigter Umgang nit Sprache„ 
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Um die an den Unterricht gestellten Erwa!:'tungen zu 
konkretisieren, sind Inhalte, .Methoden und Fertigkeiten 
formuliert, die angeben, wae Schüle.r können und wis::::en 
so'llen, um beim Eintritt in die Hauptphase erfolgreich 
mi tcirbe~i_ ten zu können. Diese Maßstäbe be stim;Jen den 
Unterricht in _11/1 1 der noch nicht an ei1 fe;t umric-
senes Kursprogr:1mm gebunden i_st. Diese M1ßst=föe werden 
dann in 11/2 im Rahmen eines begrenzten {urs::;hemas ~:us 

dem ersten der in der Regel ·rier Themenb 3rei ~he ver-
deutlicht. Noch fällt die hL;r erbrachte Lei:>tung fi. r 
die Abiturnote n.icht ins Gew :_cht, aber d i_e .s,~hüler c-ollen 
konkret erfahren, wozu sie dLe grundlegenden Kenntnisse 
brauchen. Es ist; gewissermafüm j_hr Probelauf. Inhaltlich 
allerdings ist :lieser Kurs b1;reits Besta.1.dte Ll der Lern-
sequenz (11/2 bis 13/1). Der Thc::;menbere5ch, in den cieser 
Kurs eingebettet ist, ist für jedes Fact festgelegt. 

Für den Unterrie-ht in 11/1 i Jt darauf zu ach::;en, daP· 
die Inhalte von Grundkurs und Leistungsk1rs eines ]\;ches 
so aufeinander abgestimmt we:-:-den, daß am End..-:; von 11/1 
ein Wechsel vom Grundkurs in den Le:istun15skucs noch 
möglich ist~ 
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2 „ 2 Die abschließen<'. e U·1terrichtspha:3e ( 13/2) 

Der abschließen6e G'J.arakter eine:' dreizehnjä 1rigrm Schul-
zeit sollte bei der Kursgestaltung berücksic1tig~ werden. 

Da die in der Regel vier Themenbnreiche (vgl. 1re ~l B, 
Nr. 2, "Der Ler1;zus:i.mmenhang 11

) d _e Yier 
Halb,jahre der Kursf üge von 11/2 bi:o: 13/1 be :otim;:ien und 
ausfüllen, ist das Letzte Unterr _chtshalbjah:-, 1 l/2, 
inhaltlich wenirer Ce stgelegt aLo die übrige i KL'shalb-
jahre .. :Für den Unte c-richt in 13/;~ bestehen z vei ;föglich-
keiten: 

- Ergänzung bzwn Ve;:_·tiefung e __ n e s HaJ.ptphasen-
Themenbereiches m i_t einer deut~.icL au:;;.gewi ~sen1m eigen.3n 
Themenstellung 

- Behandlung eines 1L'hemas, in den Inhalte au 3 vo 'ange-
gangenen Kursen, also aus m n h r e r e i 1:hemen-
bereichen der Hau;)tphase, projektartig ver mün:'t und 
somit in neuen Zu Jammenhängen nrarbeitet w ;rden„ 

Ein lediglich auf Wi.ederholung, ~;_ediglich au [ Add.i tion 
bekarmter Inhalte oder lediglich auf Priifung3vorberei tun:;; 
abgestellter Unte_rr i_cht ist nichi; zulässig„ 
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3. Aufbau, Inhalte, Verbindlichkeit der Rahmenrichtlinien 

3. '1 Die Ziele des Unterrichts umrei3en jewe.i.ls die inhalt-
liche Substanz und die wissenschaftsbezogene Ausrichtung, 
wie sie für den betreffenden Fachunterr.cht gelten solle 
Hierbei wird d:'.e Sicherung einer gemein.iamen Grundb:.ldung 
verstärkt berücksichtigt, um die Gefahr einer zu we:L t-
gehenden Spezialisierung zu vermeiden. 

3.2 Der Lernzusammenhang 

Der Lernzusammenhang beginnt mit der Ei; :führungsphar;e 
der Jahrgangssi;ufe '1'1 als VerbindungsgL.ed zwischen der 
Sekundarstufe ~. (vornehmlich ihrer gymn<.sia] en Abtei-
lungen) und der mit der Jahigangsstufe ·2 beginnenden 
Haupt- oder QuHlifikationsphase e Für '1 '1;2 iEt der 1:11hemen-
bereich festgelegt„ 

Die Themenbere: ehe, die für die Hauptphc se gelten, E;ind 
nur insoweit ausgewiesen, als sie unverzichtbare Inhalte, 
zusammenhänge, mögliche Querverbindungen und Auswahlmög-
lichkeiten benennen„ Zur Orientierung fi;r den verpflich-
tenden Unterricht in '13/2 werden beispielhaft Themen ange-
geben. In der Eauptphase sind .auch Zweiersequenzen I!tÖglich 
(vglo Richtlinien für die Organisation cier Gymnasialen 
Oberstufe). Eir:e Zweiersequenz ist eine voraussetzungslose 
Kursfolge, die sich über die Halbjahre "':2/'1 und 12/2 oder 
'13/1 und '13/2 erstreckt. 

Die Beispiele für Kursfolgen beziehen sich auf Kurse, 
die behördlicherseits den Schulen angebcten werden. Sie 
liegen in unterschiedlich ausgearbeiteter Form vor. Die 
Schulen können unter Beachtu'.lg der Rahmenrichtlinien 
eigene Kurse entwickeln. 
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Die Sicherung und Erweiterung von Lernzusammenhängen 
beruhen wesentlich auf der Kenntnis bzw. Vervollkom.m.,... 
nung bestimmter fachspezifischer Methoden und Arbeits-
weisen. Ihr Training ist fester Bestandteil der Arbeit 
in der Gymnasialen Oberstufe. ·Aber auch fächerübergreifende 
Arbeitstechniken müssen kennengelernt und ständig geübt 
werden (vgl. hierzu auch im Anhang die Anlage 2). 

3„3 Auflagen und Hinweise 

Die Auflagen und Hinweise sind Bestandte d::;r Richtlinie 
für das jeweilige Unterrichtsfach und entspr,:;chend zu 
beachten. 

3.4 Anhang 

Anlage 1: 

Zur Orientierung über den Zusammenhang mit d·3m voran-
gegangenen Unterricht werden die fächerbezog8nen Lern-
ertragsbeschreibung1~ der Sekun<iarstufe I beigefügt. 

Anlage 2: 

Auf der Fähigkeit zum Umgang mit Informationen beruht 
jeder wi ssenschaftspropädeutischEi Unterricht. Entspre-
chende allgemeine Gesichtspunkte sind in der Anlage 
ausgewiesen„ 

4. Verfahrensgrundsätz~ 

4o1 Allgemeines 

Die Rahmenvorgaben des Senators für Bildung, Wissenschaft 
und Kunst und der e~_0ene Gestaltungsraum der Schule mÜsBen 
jeder für sich und in ihrer Zuordnung transparent und kon-
trol1ierbar sein. 
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Der Sen2tor für Bildung, Wisf;enEchaft und Kunst verant-
110rtet in den R i_chtlinien daE;, was unter Grundbildung 
und Lernzusammenhang der Sub f:tanz nach verstcmden werden 
~~olJ: Die genannten Ziele de~~ Unterricht 3, d~:_e Inhalte, 
ihre ZuE;ammenhä·.1ge und ihre ntethodische ~rar1 1 eitung 

NÜscen den Schül.ern im Verlat_f der (norm.üerv'eise) drei 
J-ahre na.hegebrar~ht worden sejn. l'Iit dies·~m Wj ssen sollen 
ciie Schüler in der Abi turprü:!'ung ihre St-,tdierfähigkei t 
nac.hweieen könnrm. Nur die Grobrasterung des~;en, was 
:.·actbezogen abg1)deckt werden muß, ist' Ge; jenstand dieser 
Eahmenrichtlinh~n, nicht aber inhaltlich~ unc didaktische 
Deteils, die al 3 solche in Zl.sätzlichen .:Iand:r·eichungen 
ihren Niedersch.~ag gefunden haben bzw. noch i:rei terent-
uickel t werden. 

Die Schule verantwortet in ihren Festlegnnger. da:.:; Arrange-
ment im einzelnt:n, im allgemeinen auch d:.e Al_feinander-
folge der Themenbereiche und die Entwick:;_ung von Alter-
nati ven und Ver~~weigungen im Kursangebot. Es bleibt aber 
- für die Lehre>' und Fachber2tungen gegenüber der Schul-
Jei tung, für dit~ Schulleitung: gegenüber c1-er f.chu1aufsicbt -
die Information;>pflicht über die geplanten Ejnzelkurse 
und KurEf olgeno 

Die auf den Rahnenrichtlinien beruhenden Veri'ahrensgrund-
r:ätze erfüllen 1-011 ihren Sinn, wenn Gespräche zwischen 
Schule und SchuJ.aufsicht eine Selbstvers~;ändlichkeit sind. 
Denn unbeschadet einer forma.:J notwendigen Abgrenzung von 
Kompetenzen, blE:iben Schüler und Fachlehrer, Fachberatung 
und Schullei tune;, Schule und senatorisch(: Behörde Gesprä.chs-
partner, um als solche auch in der veränöerten Handhabung 
des Kursunterrichts Sicherheit zu gewinnen und ihre Erfah-
rungen einzubriLgen und die Echule für WEiterentwicklungen 
offenzuhalten.1 
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4„2 Zeitpunkt der Information 

Vier Wochen vor Ende des Halbjahres 11/1 w~rd dem 
Schulleiter das feste Kursfolgeprogramm ffü· die Halb-
jahre '11/2 bis 12/2 sowie die vorli:iufige K1 rsfolge-
planung für 13/1 ces Jahrgangs vorgelegt„ 

Vier Wochen vor Er:_de von 12/2 wird dem Sch1 lleiter die 
endgültige Planunr: von 13/1 sowie der Zweit rsec uenzen 
vorgelegt, vier Wcchen vor Ende des Halbjalres 13/1 
die feste Planung von 13/2„ 

Das gesamte Kursfclgeprogramm des ,Jahrgangf biE ein-
schliernich 13/2 j st der Schulaufsicht auf dem entspre-
chenden Vo~druck t is Weihnachten mitzuteilEn„ 

4-„ 3 Grundlal?}en der Verständigung 

Grundlage der Verständigung ist das in den Rahmenricht-
linien allgemein Vorgegebene und das verbirdlici::l in der 
Kursleiste näher Ausgeführte„ Die nThemenleiste.'.1 11 hin-
gegen sind nicht verbindlich, sondern dienen der Anregung, 
Verdeutlichung und Detaillierung des Kursinhaltes„ 

Die Kursinhalte sollen fü~ etwa Dreiviertel der zur 
Verfügung stehenden Zeit ausgelegt werden. Der verblei...: 
bende Zeitanteil kann der besonderen Schwer9unktbildung 
oder den besonder aktuellen Fragen vorbehalten bleiben„ 
Für die Gestaltung trägt der Fachlehrer die Verantwortung, 
auch wenn Schülerinpulse hier verstärkt zum Tragen kommen„ 

Es werden initiati,;ren zu fachübergreifenden Lernveran-
staltungen empfohl::>TJ., so.fern sie den in den Rahmenricht-
linien festgelegte1 Unterrichtsertrag nicht bee:~nträchtigen„ 

1 . 
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Hinsichtlich der Lehr- und LernmittelausEtattung ist 
für sämtliche Fächer verpflichtend: 

- die Prüfung, ob die Mindestausstattung an Lehr- und 
Lernmitteln zur DurchfÜhrung eines KurEes schulischer-
seits gewährleistet ist, denn es besteht kein Rechts-
anspruch auf bestimmte Ausstattungen 

- die Berücksichtigung der Copyright-Vorfchriften 
nach dem jeweils letzten Stand 

- die Mitwirkung bei der richtigen und sachgerechten 
Verplanung der zugewiesenen Haushaltsmittel. 

Auf der Grundlage des oben .AusgefÜhrten Eind die Kurse 
und Kursfolgen 

von den Lehrern in der jeweiligen Fachberatung 
vorzustellen 

- vom Sprecher der Fachberatung mit dem Ergebnis 
der Beratung an die Schulleitung zu geben 

- den Schülern und Erziehungsberechtigten recht-
zeitig bekanntzumachen. 

Kann eine Klärung innerhalb der Schule nicht erfolgen, 
d„ h„ in der ihberatung und im Gespräch mit .A.ufga1:>cnfe1d-, 
Oberstufenkoordinator und Schulleitung, rruß Schu 
auf sieht entscheiden„ 
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R a h m e n r i c h t 1 i n i e n 

für den Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe 

B. Der Fachunterricht 

RELIGION 
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1„ Die Ziele des Unterrichts 

Auf der Grundlage des Art„ 32 der Bremer Landesver.fassung 
stellt sich der Unterricht in Religionskunde die Aufgabe, 
in Fragen, Arbeitsmethoden und Denkstrukturen der Bezugs-
wissenschaften Theologie und Religionswissenschaften sowie 
Philosophie und Sozialwissenschaften einzuführen. 

Bei der Auswahl von Inhalten des Unterrich.tsfaches Reli--
gionskunde im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld 
ist der komplexe Zusammenhang von Religion und Gesellschaft 
zu berücksichtigen„ Die Vermi t;tlung des fachspezifischen 
Wissens orientiert sich an den Erfahrungen der Schüler mit 
Religion und an ihrer Lebens- und Lernsituation„ Im beson-
deren Maße hat in diesem Fach der Grundsatz der Duldsamkeit 
und der Rücksichtnahme auf dit~ religiösen und weltanschau-
lichen Empfindungen aller Schüler (Art„ ;3 der Bremer Lan-
desverfassung) zu gelten„ 

Hieraus ergeben sich die Ziele des Unterrichts: 

- Darstell:ung, Begründung und Befragung von Erfahrungen 
mit Religion 

- Analyse der wechselseitigen Ve~schränkung von persön-
lichen Erfahrungen mit Religion und allgemeinen gesell-
schaftlichen Gegebenheiten 

- Einsicht in die geschichtliehe und gesellschaftliche 
Bedingtheit und Funktion religiöser Vorstellungen, 
Texte, Verhaltensweisen und Institutionen 

- Methodisch reflektierter Umgang mit Zeugnissen religiöser 
Überlieferung, religiösen Begriffen und Denkstrukturen 
unter Verwendung verschiedener Interpretationsmethoden 
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Befragen und Begründen der eigenen religiösen Position 
in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Normen 

- Abwägen der Konsequenzen möglicher Entscheidungen für 
das Handeln in der Gesellschaft 

- Verständnis und Grenzen des Verständnisses für abweichen-
de religiöse Vorstellungen und Verhal tensw{üsen„ 

2. Der Lernzusammenhanf~ 

Der im folgenden festgelegte inhaltliche Lernzusammenhang 
ist verpflichtend. Er ergibt sieb. in Anknüpfung an die 
Lernerträge aus dem Unterricht der Sekundars:,ufe I (sie 
sind als Anhang den Rahmenrichtlinien be,igefiigt) sowie 
aus der oben angege1)enen Zielsetzung)" 

In der EinfÜhrungsphase werden die unter 2.1 beschriebenen 
Inhalte, Methoden und Fertigkeiten vermitteb~„ Die Arbeit 
in 11/1 ist besonders dadurch be;:=:timmt, daß für die neu 
zusammengesetzte Lerngruppe ein g:ewisser Lerngleichstand 
erreicht werden soll und daß in die Bedeutung eines Faches 
auf der Gymnasialen Oberstufe eingeführt wird„ Für die 
vier Halbjahre von 11/2 bis 13/1 sind Themenbereiche fest-
gelegt, die ein klares Gliederung:sprinzip für den Unter-
richt im Sinne einer inhaltlichen Sequenz abgeben. Ein 
Themenbereich wird jeweils einem Halbjahr zugeordnet. Er 
ist weit genug gefaßt, um Spektrum verschiedener 
Einzelkurse aufnehmen zu können. Die Reihenfolge der 
Themenbereiche kann innerhalb der Halbjahre '12/1 bis 13/1 
variiert werden, soweit Auflagen nichts anderes bestimmen. 
Hieraus ergeben sich Planungsspielräume für die einzelne 
Schule„ Die Jahrgangsstufe 13/2 ist offener festgelegt„ 
Der Lernzusammenhang, der sich in einer festgelegten 1 

Kursfolge widerspiegelt, muß den Schülern rechtzeitig 
bekanntgemacht ,werde_.:.. 

- 16 -
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2.1 Die Einführungsphase 

2 „ 1„1 YQ!:~~~~E~g~g 

In der Einführungsphase können in der Regel keine fach-
spezifischen Vorkenntnisse vCin der Sekundarstufe I vor-
ausgesetzt werden„ Für Schüler der gymnasialen .Abteilung 
der Sekundarstufe I gibt es noch kein durchgängiges 
Unterrichtsangebot in diesem Fach in Bremen. Daraus er-
geben sich einerseits besondere Schwierigkeiten für die 
Arbeit in der E:LnfÜhrungsphat;e „ Kenntnisclefiz;i te müssen 
beseitigt werden„ .Andererseits ist bei vieler.:. Schülern 
Interesse für das Fach vorhanden„ Sie sind motiviert, 
sich mit religiösen Fragen, 1•eligiösem D0nken und Ver-
halten als Grunderfahrung menschlicher Existenz ausein-
anderzusetzen„ Es kann nur eine generelle Bereitschaft 
vorausgesetzt werden, sich mit Fragestellungen und Methoden 
dieses Faches zu beschäftigen„ Eine .Anknüpfung an den 
persönlichen Erfahrungsbereich sowie an Kenntnisse und 
Fertigkeiten aus dem Unterricht in anderen Fächern (vor 
allem Deutsch, Gemeinschaftsnunde, Geschichte) dürfte 
dennoch möglich sein„ 

2.1„2 ~~!~~i-~~~h2~~g-~~-~~~E!S~~~!~g 

Im Unterricht der Einführungr;phase geht es um folgendes: 

Die Schüler werden zur Auseinandersetzung mit religiösen 
Erfahrungen anderer hingefÜhrt ;~;:.analysieren und beurteilen 
diese Erfahrungen und systematisieren sie„ Hierbei wird 
ausgegangen von persönlichen religiösen Erfahrungen der 
Schüler„ 

Sie kommen, ausgehend von ErE:cheinungsmerkmalen, zu Ein-
blicken in Funktionen und Wesen von Religion (Begriffe 
wie Kirche, Sekte, , Ritus, Gebot, Bekenntnis)„ 

- 17 -
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Mit der HinfÜhrung zu sachgemäßem Umgang mit religiösen 
Texten (Texte des Alten und Neuen Testaments, kirchen-
geschichtliche Quellen, dichterische Texte, aktuelle 
Texte) wird die kritische Analyse dieser Texte und eine 
persönliche Stellung.2ahme verbunden„ 

Die Schüler lernen die geschichtliche und gesellschaftliche 
Bedingtheit religiöser gegriffe w1d Vorstellungen kennen 
(im Mittelpunkt stehen dabei AuspJ:-ägungen des Gew~:_ssens
begriffes, Himmel, Hölle, Ewigkei-:;) „ 

Sie lernen verschied::me theologische Position::n zn reli-
giösen Texten und zu gesellschaft='-ichen Frage'l (z~ B. 
Friedensdiskussion) verstehen„ 

Im zweiten Halbjahr der EirifÜhrungsphase ist 'ier IJ:hemen-
bereich 1 11 Nichtchristliche Religionen der Geq;enwartlt 
verpflichtend. Schwerpunkte der Behandlung sind: Beschäf-
tigung mit mindestens einer'nichtchristlichen Weltreligion 
in Tradition und Mod·3rne; Entstehung, Verbreitung, Grund-
züge der Lehre; Stellung im jeweiligen gesellschaftlichen 
Umfeld; Dialog zwischen den Religionen„ 

2.2 Die Hauptphase 

Die drei Themenbereiche der Hauptphase stehen in vielfäl-
tiger Beziehung zueinander„ Daher können einem Kurs, der 
seinen Schwerpunkt in einem Themenbereich haben muß, 
Inhalte aus einem anderen Themenbereich zugeo~C'dnet werden. 

Die Problemlage der Schüler ist auch in der Hauptphase in 
den Unterricht einzubeziehen, jedoch treten mm die inhal t-
lichen Zie stärker in den Vordergrund als in der Ein-
führungsphase. 
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Die Substanz der folgenden Themenbereiche ist verpflichtend„ 

Themenbereich 2: 
ChrL3tentum in Geschichte und Gegenwart 

Bchw1;;rpunkte: 
Entstehung; QueJlen, AT und ET als DokUi11t:nte christlichen 
Gru.ndverständnü;ses; Jesus vcn Nazareth; Jesusbilder in 
Geschichte und Gegenwart; Gl2.ubensbekenni nisse als Dcku-
mente christlicl.er Selbstbehauptung; aust_ ewähl te Kapitel 
aus der Kirchenf;eschichte (z. B„ Staat m d Kirche im 
Dritten Reich); Wirkungsgescbichte„ 

'.l.1hemenbereich 3: 
Fragen der Ethil~ 

~er12unkte :_ 
Probleme der Incividualethik und Sozialeihik: 
Liebe als religj öses und soziales Phänomer ; Leiden und 
~.'od; Gewissen; E>chuld; Verantwortung; Frc.gen nach Frei-
heit, Gerechtigl:eit, Frieden, Armut und leichtum; Anpas-
sung und Widerstand (z„ B„ Staat und Kirche im Dritten 
Reich)„ 

Themenbereich 4: 
Auseinandersetzt.ng mit Religi2E,; 

Schwerpunkte: 
Religiöse Grundphänomene (z„ B„ das HeilJge; JugendSE.!kten); 
Gottesvorstellur_gen; Religionskritik; AtLeismus „ 

Zum Kurshalbjahr 13/2 vgl„ di3 11 Grundsät~e" der Rahmen-
richtlinien (Punkt 2.2) und 11 8eispiele fi:r Kursfolgen°. 
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2.3 Beispiel für eine Kursfolge 

Die bereits veröffer_tlichten Kur~-e können im Rahmen der 
genannten Zielsetzurg des Unterrichts und der '.11hemenbe-
reiche durch schulejgene Kurse ersetzt werder. 
Das folgende BeispiEl für die H~u9tphase ist als Möglich-
keit aufzufassen, wje eine Kursfolge im RahmE=n der Eicht-
linien aussehen kanr.. 

Grundfach 

12/1 
12/2 
13/1 
13/2 

Rl~L 221 
Rl~L 231 
REL 242 

Christliches 3elbstversti:ndnjs 
Fragen der Ethik 
Religionskritik 
siehe Nr. 2.3„1 

ele für den UL!~EE~~~!-~~-22L~ 

Folgende Themen ergfnzen bzw„ vertiefen 

1. den Themenbereicl: 2: --------------------Christliche Entwerfe zu gesellschaftlicher Fragen der 
Ge geni,-mrt, z e B. 
Theologie der Revolution 
Theologie der Beireiung 
Schwarze Theologje 
Feministische Theologie 
Theologie und Ökclogie 

Möglichkeiten christlicher Ver:lntwortung, z„ B. 
Mission 
Entwicklungshilfe der Kirchen 
Randgruppen 

3. den Themenbereich ~: 

Von den beiden vorliegenden Ku r.::sen zu dier em '.11!'.lemenbereich 
der bisher nicht in die Kursfolge aufgenonmene. 
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3. Fachspezifische Methoden und Fertigkeiten 

Es ist notwendig, bereits in der EinfÜhrungsphase metho-
dische Fertigkeiten zu vermi t-0eln. Die Methoden sind stets 
an die Vermittlung von Inhalten zu binden. Durch die grund-
sätzliche Einbeziehung der Problemlage der Schüler in den 
Unterricht innerhalb eines so~üalen Kontextes ergibt sich 
die Notwendigkeit, auch sozia~_wissenschaftliche Methoden 
heranzuziehen, soweit sie der Vermittlung der allgemeinen 
Lernziele dienen. 

Die verbindliche:'.1 fachspezifi~3chen Method3n sind: 

- Textinterpretation nach fachspezifische.'J. Kriterien 
- Entnahme fachspezifischer Informationen 
- Einordnen in f3-chspezifische Zusammenhfü1ge 
- Bewertung 
- Rückführung auf fachspezifinche ~riteri,3n. 

4. Auflagen 

4.1 Zur Information über Auflagen sind die Richtlinien für 
die Gymnasiale o·:::ierstufe im Lande Bremen in der jeweils 
gültigen Fassung heranzuziehen. 

4„ 2 Z-i,v-eiersequenz: 
In .. einem Halbjahc wird der K:u2s 0 Weltre1i,sionen11 J:'."ri.Ghtet, 
in dem anderen e ü1 Kurs aus e:_nem Hauptpha.senthemenbereich„ 

5„ Hinweise 

Fester Bestandteil der Rahmenrichtlinien ileligion sind 
die den Rahmenriehtlinien für die Gymnasiale Oberstufe 
vorangestellten :1Grundsätze 11

• , 
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36 
- Gymnasiale Oberstufe - Fach: Religionskunde Stand: MAI 1986 

Kursnu:m:mer Vorausset- Inhaltsüber-

neu alt Thema zung ist 1 ) schneidung mit Bemerkungen 

REL 101 REL 101 Religiöse Sozialisation 
REL 102 RSL 102 Jesus - der Christus 
REL 103 --- Einführung in die Religionskunde 

REL 111 REL 121 Nichtchristliche Weltreligionen 

HEL 12'1 REL 111 Christliches Selbstverständnis 

REL 131 --- Fragen der Ethik 

REL 141 REL 141 Religiöse Begriffe und Denkstrukturen - Religionen 
im Vergleich 

REL 142 REL 142 Religionskritik 

EEL 201 REL 201 Eeligiöse Sozialisation 
1 REL 203 --- Einführung in die Religionskunde 

~ 
1 

REL 211 REL 22'1 Nichtchristliche Weltreligionen 

REL 22'1 REL 2'11 Christliches SelbstverständJJ.is 

REL 231 --- Fragen der Ethik 

REL 241 P..EL 24'1 Religiöse Begriffe und Denkstrukturen - Religionen 
im Vergleich 

REL 242 P..EL 242 Religionskritik 
REL 243 --- Weltreligionen*) •) Kurs nur für ein Halbjahr 

der Zweiersequenz 
" 

1 

1) der hier angegebene Kurs oder entsprechende Inhalte 



~ 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3, 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen f v„r1<niinf1maAn 

Religiöse Sozialisation in der Familie 
- Erfahrung mit religiöser Erziehung: z. B. 

Kindergebete, biblische Geschichten in 
Kinderbibeln 

- Erfahrung mit religiösen Festen: z. B. 
Weihnachten, Konfirmation 

- Ausbildung moralischer Grundhaltungen durch 
religiöse Sozialisation 

Religiöse Sozialisation im kirchlichen und 
außerkirchlichen Bereich 
- Kirchlicher Bereich: z. B. Jugendarbeit, 

Kindergottesdienst 
- Au3erkirchlicher Bereich: z. B. Jugend-

religionen, Sekten 

Religiöses Engagement Jugendlicher heute: 
z. B. 
- für die Lritte Welt 
- für Frieden 

4. 1 Religiöse Erfahrungen in nichtchristlichen 

L, 
/• 

Iie]igionen: 
z. Eh Initationsriten 

Fseudoreligiöse Erscheinungen in der Geeellschaft 
z. B. Starkult, Führerkult, Konsumverhalten 

Zeit-
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 

Einführungsphase 

Benennung 

Religiöse 
Sozialiseti..on 

Art 

Leistungskurs 
Gruncikilr.s 

Fach ! Lernbereich 

Religionskunde 

Verknüpfungen Vorgaben 

1'1K-Ver-
einbar1m-
gen zur 
g:y=asia-
len Ober-
etufe 

Richtl:'..-
.lien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 

iL .. bremen 

F.ahmen-
richtli-
lien f.d. 
\Jnterrich· 
i.d. g;ym-
asialen 

Oberstufe 

remen 

Kurswo'std. Kurs·Nr. 

LK 6 REL 101 
-

GK 3 REL 201 



[\) 
V1 

Nr. 

Nr. 

c '. 

2. 

3. 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sek:undarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen I Verlrnüpfungen 

i'ieinungen über Jesus 
wie 
- Umfrageergebnisse 
- Jesusdeutungen in der Literatur 
- Darstellungen in der Kunst 

Jesus im Neuen Testament 
- Jesus von Nazareth - die Frage nach dem 

historischen Jesus 
- politisches und religiöses Umfeld des 

Wirkens Jesu 
- die Predigt Jesu: Gleichnisse, Bergpredigt 
- Jesus, der Christus - die Verkündigung der 

Urgemeinde: Roheitstitel, Wundergeschichten 
- Deutung von Kreuz und Auferstehung 

Jesusdeutungen unserer Zeit 
- unterschiedliche christlich theologische 

Entwürfe 
- Jesus aus nichtchristlicher Sicht (wie z. B. 

Schalem ben Chorin "Bruder Jesus") 

:Zeit· 
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 

Einführungsphase 

Benennung Art 

Jesus - der 
Christus 

Leistungskurs 

Fach I Lernbereich 

Religionskunde 

Verknüpfungen Vorgaben 

KMK-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 

Richtli-
nien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Rahmen-
ri cht li-
nien f.d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 

Ordnung d 
Abiturprü 
fung Ld. 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Kurswo'std. Kurs·Nr. 

6 REL 102 

Bemerkungen 



f\.) 
0\ 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sekundarbereich II Gyinriasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen / Verknüo 

Das Wesen der Religion 
- Begriffsbesti=ungen: Augustin, Kant, Lessing, 

Schleiermacher, Otto, Tillich, Barth, 
Bonhoeffer, Bölle u. a. 

- ,~onkretisierung: Was glauben die Deutschen? 

Religionsphänomenologie 
- Systematik: Schriftreligion - schriftlose 

Religion, Animismus, Totemismus, Theismus usw. 
- Konkretisierung: Beispiel einer sogenannten 

primitiven Religion (etwa: Die Religion der 
Eskimos) 

Religionspsychologie 
- Religion als Ausdrucksform seelischen Lebens: 

die religiöse Erfahrung, das Gewissen, das 
Gebet u. a. 

- Konkretisierung: Analyse einer religionspsycho-
logisch relevanten Erscheinung (etwa: Jugend-
sekten) 

Religionssoziologie 
- Rolle der Religion in der Gesellschaft (.Durk-

heim, Luckma.nn, Marx/Engels, Moltmann u.a.) 
- Konkretisierung: Analyse einer ~eligions. sozio-

logisch relevanten Erscheinung \etwa: Die 
christliche Erziehung; oder: Glaubenskriege) 

Krise der Religion 
- Säkularisierung: Aufklärung, Atheismus, 

Nihilismus, Liberalismus u. a. 
- Konkretisierung: z. B. Naturwissenschaft und 

Re)igion 

' 

Zeit-
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 
.. 

Einflihrungsphase 

Benennung Art 

Einflihrung in 
die Religions-
kunde 

Leistungskurs 
Grundkurs 

Fach ! Lernbereich Kurswo'std. Kurs·Nr. 

LK .6 BEL 103 
Religionskiinde ---· --

Verknüpfungen 

GK 3 BEL 203 

Bemerkungen 

·Vorgaben 

Kl'IK-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 

R4_chtli-
11ien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
1 en Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

1. Die Themenbereiche 
folgen dem Vorschlae 
aus: Wolfgang Schult!e 
Gott ko=t, Einfüb-
rung in die Reli-
gionskunde, Teil 3, 
Neunkirchen 1973. ~ 
Dort auch ein Teil 
der relevanten 
Texte. 

2. Die einzelnen The-
menbereiche können 
jeweils nur ange-
sprochen werden; 

Rahmen-
richtli-
lnien f.d. j 3. 
Unterricht 
i.d. gym-
f!lasialen 
Oberstufe 

sie müssen im Zusam-
menhang mit anderen 
Inhalten in der 
Hauptphase vertieft 
werden. . 
Grundlegend für die-
sen Kursentwurf ist 
seine Struktur,nach 
der jede systema-
tische Darstellung 
jeweils an einem 
Beispiel konkreti-
siert .wird. lordnung d. 

IAbiturorü 
fung i:d. 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
!Bremen 



f\) 
'.:l 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen I rniinfungen 

Exemplarische Behandlung mindestens einer 
Weltreligion: 
Judentum, Islam, Hinuismus, Buddhismus 
Mögliche Aspekte der Betrachtung: 

- Entstehung, Religionsstifter 
- heilige Schriften, andere Quellen 
- Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
- wichtige Lehren 
- religiöse Praxis 
- Ausbreitung 
- Einfluß auf das jeweilige soziale und wirt-

schaftliche Leben · 
- Rolle der Religionen in politischen Konflikten 

Vergleich der Weltreligionen anhand ausgewählter 
Themen: 
Gott, Mensch, Geschichte, Tod, Frieden, Erlösung, 
Zukunft 

Dialog zwischen den Religionen 

Zeit· 
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 

Einführungsphase 

"' -~lllQlllJ 

Nichtchristlichi 
Weltrelig±onen 

Art 

Leistungskurs 
Grundkurs 

Fach I leq1bereich 

Religionskunde 

Verknüpfungen Vorgaben 

KMK-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 

Richtli-
nien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Rahmen-
richtli-
nien f .d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 

Ordnung d 
Abi turprü 
fung i.d. 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Kurswo'std. Kurs·Nr. 

LK 6 REL '111 
-- ---

GK 3 BEL 211 

Bemerkungen 



;\) 
OJ 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ausbildungsgang .. ~ ... „ ..... _ ,„ __ 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen I 

Das Neue Testament als Dokument christlichen 
Grnndverständnisses 
- Methoden de~ Schriftauslegung 
- Er~stehungsgeschichte des Neuen Testaments 

Die Verkündigung Jesu 
(verbindlich für Kurse, die in der Einführungs-
phase nicht "Jesus - der Christus" durchgeflihrt 
haben) 

Glaubensbekenntnisse 

Ausgewählte Kapitel aus der Kirchengeschichte: 
mögliche Themen: 
- Christenverfolgungen 
- Konstantinische ~ende 
- Augustin 
- l'f6nchtum 
- Reformation 
- Kirche im Dritten Reich 

:Zeit-
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 

Hauptphase 

Art 

Christliches 
Selbstverständ-
nis 

Leistungskurs 

Grundkurs 

Fach I Lernbereich 

Religionskunde 

Verknüpfungen Vorgaben 

~
l"l[-Ver
inbarun-
en zur 
ymnasia-

len Ober-
stufe 

~
ichtli
ir"n ~.d. 
rga:m.sa-
ion der 

ie:;rmnasia-
llen Ober-

~
stufe im 

rnde 
remen 

' ichtli-
ien f.d. 

'lahmen-

, Unterricht 
.• d. gym-
asialen 
berstuf e 

~
rdnung d. 
bi turprü-
ung i.d. 
ymnasia-

len Ober-
stufe im 
'Lande 
tBremen 

1 

Kurswo'std. Kurs-Nr. 

LK 6 BEL 121 
- --

GK 3 BEL 221 



1\) 
\.0 

Nr. 

Nr. 

1. 

2· 

3. 

4. 

5, 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Themenbereiche 

Einzelthemen ! Verknüpfungen 

Instanzen ethischer Entscheidungen 
Gewissen, gesellschaftliche Normen, Werte ••• 

Der Mensch in Grenzsituationen 
Erfahrung von: 
Krankheit, Leid und Tod 
Angst 
Schuld und Vergebung 
Glück und Liebe 

Der Mensch in Notsituationen 
Auseinandersetzung mit: 
Gewalt, Krieg 
Unfreiheit, Unterdrückung 
Elend, Armut 

Nachdenken über die Zukunft des Menschen 
- utopische Entwürfe 
- philosophische Modelle 
- christliche Hoffnung 

Verantwortung für den Frieden 

Ausbildungsabschnitt 

Eauptphase 

Kurs 
Zeit· Benennung Art bedarf 

Fragen der Ethi Leistungskurs 
---

Grundkurs 

Fach / Lembereich Kurswo'std. Kurs-Nr. 

LK Ei REL 131 
Religionskunde -- -

GK 3 HEL 231 

Bemerkungen 

Verknüpfungen Vorgaben 

F:M:K-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 
--

Richtli-
nien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 
--

Rahmen-
richtli-
nien f.d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 
--

' Ordnung d 
Abiturprü 
fung i.d. 
gymnasia-
J.en Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 



\.}/ 
0 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ausbildungsgang .. 
11t,,11,...ill1~,.;io""" L 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen I 

Erscheinungsformen religiöser Grundhaltung: 
wie Beschwörung, Tabu, Opfer, Gebet 

Gottesvorstellungen: 
das Numinose, personale Gottesvorstellungen, 
abstrakte (philosophische) Gottesvorstellungen 

Religiöse Erwartungshaltungen: 
z. B. Vorstellungen von Strafe und Vergeltung, 
Vergebung und Erlösung, Wiedergeburt, Ewigkeit 

Typen des Homo religiosus: 
wie Religionsstifter, Prophet, Reformator, Guru, 
Heiliger · 

:Formen religiöser Gemeinschaft: 
wie· Ordnen, Kirche, Sekte 

Zeit· 
bedarf 

Ausbildungsabschnitt 

Hauptphase 

Benenrn.mg 

Religiöse Be-
griffe und 
Denkstrukturen 
- Religionen im 
Vergleich -

Art 

Leistungskurs 

Grundkurs 

Fach I Lernbereich 

Religionskunde 

Vorgaben 

.KMK-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 

Ric'.1tli-
nien f.d. 
Organisa-
tion der 
gy:mnasia-
1en Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Rahmen-
richtli-
nien f.d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 

Ordnung d 
Abiturprü 
fung i.d. 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremer' 

Kurswo'std. Kurs-Nr. 

LK 6 BEL 141 
-- -· 

GK 3 BEL 241 



\)J 
-' 

Nr. 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ausbildungsgang Ausbildungsort 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

,,,...-...... 11 .... ! n ._ 

1,..,, o '""' DU'l::I ""'""'' '"' 

Einzelthemen I Verknüpfungen 

Das Phänomen des Atheismus 

Religionskritik der Philosophie 
der Naturwissenschaft 
der Psychoanalyse 
der Soziologie 

Theologische Antworten auf den Atheismus 

Christlich-atheistischer Dialog 

Ausbildungsabschnitt 

Hauptphase 

Kurs 
Zeit· Benennung Art bedarf 

Religionskritik Leistungskurs 
---

Grundkurs 

Fach I Lernbereich Kurswo'std. Kurs-Nr. 

LK 6 BEL 1LL2 
Reli gi onsku.'lde ·- ·-

GK 3 REL 242 

Bemerkungen 

Verknüpfungen Vorgaben 
.,,. ~ .rrr -r~ 

.r..ru~-ver-

einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 
--

Richtli-
nien f.d. 
Organisa-
tion der 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 
--

Rahmen-
richtli-
nien f.d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 

--
Ordnung d 
Abi turyrü 
fung i.d. 
p:ymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Breme;n 



Nr. 

Nr. 

!0 '1 

2. 

3.· 

4, 

5. 

„ . „ Ausbildungsort ·---·~-- '~"::J!""'"::JI_,.~ 

Sekundarbereich II Gymnasiale Oberstufe 
- studienbezogen -

Einzelthemen / Verkni.iofu 

Christentum im Vergleich mit anderen 
Religionen 

Ent· cehung von Religionen: 
u. a. Religionsstifter, Offenbarungsreligion 

Religiöse Vorstellungen: 
u. a. Gottesbegriff, Transzendenz und Immanenz, 
Heilsvorstellung, Schuld, Erlösung 

Religiöse Erfahrungen: 
u. a. Nachfolge, :Mystik, Riten, religiöse 
Gemeinschaften (Mönchtum, Kirche, Gemeinde) 

Religion und Gesellschaft: 
u. a. Verantwortung des religiösen Menschen, 
Verhältnis zum Staat, Rolle der Frau 

Verbältnis der Religionen zueinander: 
Absqlutheitsanspruch, Mission, Toleranzbegriff, 
Dialog zwischen den Religionen 

Zeit· 
bedart 

Ausbildungsabschnitt 

Hauptphase•) 

Benennung Art 

Weltreligionen Grundkurs 

Fach / Lembereich 

Religion 

Verlmi.ipfungen Vorgaben 

-Ver-
einbarun-
gen zur 
gymnasia-
len Ober-
stufe 

"..ichtli-
uen f.d. 

Organisa-
tion der 
gymnasia-
0. en Ober-
stufe im 
Lande 

remen 

Rahmen-
richtli-
nien f.d. 
Unterrich 
i.d. gym-
nasialen 
Oberstufe 

Ordnung d 
Abiturprü 
fung i.d. 
gymnasia-
len Ober-
stufe im 
Lande 
Bremen 

Kurswo'std. Kurs-Nr. 

3 REL 243 

*)Kurs nur fÜr ein 
Halbjahr der Zweier-
sequenz. 
Die Einzelthemen 
dieses Kurses sind 
Aspekte aus mehreren 
Themenbereichen. Aus 
formalen Gründen wi 
der Kurs dem Themen-
bereich 4 "Ausein-
andersetzung mit 
Religion" zugeordnet 
Die eigentlichen 
inhaltlichen Schwer-

. punkte des Themen-
bereiches 4 sind 
durch diese Zuord-
nung für das andere 
Halbjahr der Zweier-
sequenz nicht blok-
kiert und können 
dort thematisiert 
werden. 



Anhang 

Sekundarstufe I 

Die LeJ::nertragsbeschreibung 

für das Fach 

RELIGION 
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Anlage 1 





B I B L I S C H E GESCHICHTE/ 

RELIGIONSKUNDE 

Hauptschule, Realschule, Gymnasium 

Vorbemerkung 

Die nachfolgend beschriebenen Fundamentalkenntnisse beziehen sich 
auf einen Unterricht, der über die Jahrgangsstufe 7 hinaus auch 
in den folgenden Jahrgängen im Wahl- bzw. Wahlpflichtunterricht 
erteilt wird. 

Io Allgemeine Lernziele und Verhaltensdispositionen 

- Interesse zeigen an existentiellen und religiösen Fragen 
im individuellen und s.ozialen Bereich 

- Soziale Problemlagen in Beziehung zu religiösen Frage-
stellungen und Lösungsangeboten sehen können 

- Christliche Grundlagenliteratur kennen und bei religiösen 
Fragestellungen heranziehen können 

- Eine eigene Stellungnahme zu religiösen Fragen sachgemäß 
äußern und begründen können 

- Die religiösen Äußerungen anderer tolerieren und beurteilen 
können 

II. Kenntnisse und Fertigkeiten 

- Die Sinnfrage in der eigenen Begrenzung, in der Todespro-
blematik und in der Beziehung zum Mitmenschen erkennen 

- Den Umgang mit dem Mitmenschen unter den Norm- und Wert-
angeboten der biblischen Botschaft sehen können 

- Die Ve~antwortuhg des Christen für die benachteiligten 
und leidenden Mitmenschen erkennen 

- Individuelle und allgemeine Gottesvorstellungen als solche 
erkennen und einordnen können 

- Grundbegriffe wie Freiheit, Frieden, Recht, Gnade und 
Liebe in Bezug zu biblischen Texten setzen können 

- Kirchengeschichtliche Entwick~ungen in Ansätzen kennen 
(Urchristentum, Reformation, Ökumene) 

- Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus ihren Erschei-
nungsformen kennen und zur Gegenwart in Beziehung setzen 
können 
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Anlage 2 
Für alle Fächer: 

Allgemeine Fertigkeiten 
zum Umgang mit Informationen 

1. Fähigkeit zur Beschaffung von Informationen 

- Kursorisches und genaues Lesen 
- Benutzung von Bibliotheken 

Benutzen von Lexika, Handbüchern 
- Benutzung von Statistiken, Bildschirmtexten 
- Exzerpieren und Auswählen (Karten, Texte, 

Versuchsbeschreibungen u. a„ m.) 
- Anhören, Mitschreiben und Protokollieren 

2. Fähigkeit zur Auswahl und Auswertun_.ß von Informationen 

- Interpretation von Texten, Bildern, Graphiken, 
Versuchsbeschreibungen, Bildschirmtexten 

- Zusammenstellen unterschiedlicher 
Informationen zu einem Thema 

- Mündliche Wiedergabe von Informationen 
- Schriftliche Wiedergabe von Informationen 
- Untersuchen s Aussagewertes von Informationen 

(Stellungnahme) 

3. Fähigkeit zur Vermittlung von Informationen 

- Gegliederte Darstellung 
- Zusammenfassung 
- Referat 
- Protokoll 
- Zitat 
- Illustration (Schaubild, Statistik) 
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